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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Verkehr 
Eine Drohnen-Strategie 2.0 für Europa zur Förderung einer nachhaltigen und in-
telligenten Mobilität 
08.10.2021 - 31.12.2021 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 46. Sitzung am 26. Oktober 2021 im Wege der Vor-
prüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Kon-
sultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr zu überweisen  
(§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

In ihrer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität kündigt die EU-Kommission 
ihre Absicht an, 2022 eine Drohnen-Strategie 2.0 mit dem Ziel zu verabschieden, 
Drohnen zu einem Vehikel für eine intelligente und nachhaltige Mobilität der Zukunft 
zu machen. Drohnen sollen durch Digitalisierung und Automatisierung und unter Be-
rücksichtigung etwaiger technologischer Synergien zwischen dem zivilen und militäri-
schen Bereich zu einem neuen Angebot an nachhaltigen Diensten und Verkehrsleis-
tungen beitragen. 

Diese Konsultation dient zur Ermittlung, welche Schritte ergriffen werden könnten, um 
einen breiteren Einsatz von Drohnen zu fördern, und welche Bedenken durch EU-
Maßnahmen ausgeräumt werden müssten, um die sichere, effiziente und nachhaltige 
Entwicklung eines Ökosystems für Drohnen zu gewährleisten. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Eine-Drohnen-Strategie-20-fur-Europa-zur-Forderung-einer-nachhaltigen-und-intelligenten-Mobilitat/public-consultation_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=ES
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/18669 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Verkehr 
Eine Drohnen-Strategie 2.0 für Europa zur Förderung einer nachhaltigen und in-
telligenten Mobilität 
08.10.2021 - 31.12.2021 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme 
ab: 

Der Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (umgangssprachlich „Drohnen“) wurde 
mit der Verordnung (EU) 2018/1139 i.V.m. der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 europaweit einheitlichen Regelungen unterworfen.  

Zahlreiche bayerische Unternehmen haben sich als Hersteller oder als Anbieter 
bestimmter Servicedienstleistungen auf dem Drohnenmarkt bereits etabliert bzw. 
wollen künftig ihre Produkte auf diesem Markt anbieten. Unternehmen und Hand-
werksbetriebe haben Drohnen bislang auch berufsbegleitend als Hilfsmittel ge-
nutzt. Bei dem Einsatz von Drohnen geht es um eine Vielzahl innovativer Anwen-
dungen in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Eine europaweite Drohnenstrate-
gie, welche diese Aspekte berücksichtigt und den Belangen der Sicherheit sowie 
des Schutzes der Bürger und der Umwelt angemessen Rechnung trägt, wird da-
her grundsätzlich begrüßt. 

Dabei kommt es dem Bayerischen Landtag insbesondere auf folgende Punkte an: 

- Der mit den neuen europäischen Drohnenregeln verbundene Aufwand für Un-
ternehmen und Verwaltung sollte daraufhin überprüft werden, ob er in einem 
angemessenen Verhältnis zum Risiko steht, welches mit dem Drohnenbetrieb 
verbunden ist.  
Wenn zum Beispiel von professionellen Drohnenbetreibern für einzelne lokale 
Flüge eine Anforderung in der genehmigungsfreien Betriebskategorie „offen“ 
nicht eingehalten werden kann, muss nach den derzeitigen Regeln ein auf-
wändiges Verfahren zur Erlangung einer Genehmigung in der Betriebskatego-
rie „speziell“ durchgeführt werden. Dieses Vorgehen erscheint nicht in jedem 
Fall sachgerecht. Zudem würde es Drohnenbetreiber, die wie beispielsweise 
Mittelständler, Jäger oder Landwirte ihre Drohnen vielfach nur berufsbeglei-
tend nutzen wollen, vor nicht unerhebliche Hürden stellen.  
Es sollte daher überprüft werden, ob künftig nicht auch einzelfallbezogene be-
hördliche Befreiungen von den Anforderungen in der Betriebskategorie „offen“ 
in Betracht kommen könnten, um Unternehmen und Verwaltung für sinnvolle 
Drohnenanwendungen mehr Flexibilität einzuräumen. 



Drucksache 18/19286 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

- In Bayern befassen sich verschiedene Unternehmen mit der Entwicklung sog. 
Flugtaxis, welche in Zukunft auch ohne Pilot Passagiere transportieren kön-
nen sollen. Der Einsatz solcher Fluggeräte ist aber nicht nur im Bereich des 
kommerziellen Passagiertransports denkbar. Vorstellbar wären zum Beispiel 
auch Einsätze im medizinischen Bereich. Hierfür sollte schnellstmöglich Klar-
heit darüber hergestellt werden, welchen Anforderungen entsprechende Start- 
und Landeplätze (sog. Vertiports) genügen müssen. Auf europäischer Ebene 
sollten deshalb möglichst bald entsprechende Regelungen verabschiedet wer-
den. 

Berichterstatterin: Natascha Kohnen 
Mitberichterstatter: Manfred Eibl 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Woh-
nen, Bau und Verkehr federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das Konsultati-
onsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 46. Sitzung am 9. November 2021 beraten und e i n s t i m m i g  be-
schlossen, die Federführung zu übernehmen (§83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 47. Sitzung am 30. November 2021 federführend beraten und e i n -
s t i m m i g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung emp-
fohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 48. Sitzung am 30. No-
vember 2021 endberaten und e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, 
dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags 
wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, 
den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Verkehr 
Eine Drohnen-Strategie 2.0 für Europa zur Förderung einer nachhaltigen und  
intelligenten Mobilität 
08.10.2021 - 31.12.2021 

Drs. 18/18669, 18/19286 

 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme ab: 

Der Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (umgangssprachlich „Drohnen“) wurde mit der 
Verordnung (EU) 2018/1139 i. V. m. der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 eu-
ropaweit einheitlichen Regelungen unterworfen.  

Zahlreiche bayerische Unternehmen haben sich als Hersteller oder als Anbieter be-
stimmter Servicedienstleistungen auf dem Drohnenmarkt bereits etabliert bzw. wollen 
künftig ihre Produkte auf diesem Markt anbieten. Unternehmen und Handwerksbetriebe 
haben Drohnen bislang auch berufsbegleitend als Hilfsmittel genutzt. Bei dem Einsatz 
von Drohnen geht es um eine Vielzahl innovativer Anwendungen in unterschiedlichsten 
Lebensbereichen. Eine europaweite Drohnenstrategie, welche diese Aspekte berück-
sichtigt und den Belangen der Sicherheit sowie des Schutzes der Bürger und der Um-
welt angemessen Rechnung trägt, wird daher grundsätzlich begrüßt. 

Dabei kommt es dem Bayerischen Landtag insbesondere auf folgende Punkte an: 

─ Der mit den neuen europäischen Drohnenregeln verbundene Aufwand für Unter-
nehmen und Verwaltung sollte daraufhin überprüft werden, ob er in einem ange-
messenen Verhältnis zum Risiko steht, welches mit dem Drohnenbetrieb verbunden 
ist.  
Wenn zum Beispiel von professionellen Drohnenbetreibern für einzelne lokale Flüge 
eine Anforderung in der genehmigungsfreien Betriebskategorie „offen“ nicht einge-
halten werden kann, muss nach den derzeitigen Regeln ein aufwendiges Verfahren 
zur Erlangung einer Genehmigung in der Betriebskategorie „speziell“ durchgeführt 
werden. Dieses Vorgehen erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht. Zudem würde 
es Drohnenbetreiber, die wie beispielsweise Mittelständler, Jäger oder Landwirte 
ihre Drohnen vielfach nur berufsbegleitend nutzen wollen, vor nicht unerhebliche 
Hürden stellen.   
Es sollte daher überprüft werden, ob künftig nicht auch einzelfallbezogene behörd-
liche Befreiungen von den Anforderungen in der Betriebskategorie „offen“ in Be-
tracht kommen könnten, um Unternehmen und Verwaltung für sinnvolle Drohnen-
anwendungen mehr Flexibilität einzuräumen. 
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─ In Bayern befassen sich verschiedene Unternehmen mit der Entwicklung sog. Flug-
taxis, welche in Zukunft auch ohne Pilot Passagiere transportieren können sollen. 
Der Einsatz solcher Fluggeräte ist aber nicht nur im Bereich des kommerziellen 
Passagiertransports denkbar. Vorstellbar wären zum Beispiel auch Einsätze im me-
dizinischen Bereich. Hierfür sollte schnellstmöglich Klarheit darüber hergestellt wer-
den, welchen Anforderungen entsprechende Start- und Landeplätze (sog. Verti-
ports) genügen müssen. Auf europäischer Ebene sollten deshalb möglichst bald 
entsprechende Regelungen verabschiedet werden. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin  

Ilse Aigner 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen, auch die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen? – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk 

(fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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